
Vergabeverfahren von Baugrundstücken 

Halfmannsweg Ortsteil Veen 

 

 

Für die Baugrundstücke im Ortsteil Veen, die zur Eigennutzung veräußert werden, erfolgt die 

Auswahl der Bewerber/innen auf Grundlage der dargestellten Auswahlkriterien. 

Bewerber/innen mit Vermarktungsabsichten (Vermietung/Veräußerung) bleiben bei der 

Vergabe der Baugrundstücke unberücksichtigt. Die Reihenfolge der Vergabe wird durch die in 

der Anlage enthaltenen, jeweiligen Punktetabelle festgesetzt. Die Grundstücke im Baugebiet 

werden an die Bewerber/innen in der Reihenfolge mit der jeweils höchsten Punktzahl zum 

Kauf angeboten. Bei Punktegleichheit entscheidet das Los. 

Die Bewerber/innen werden nach Ihrer Punktzahl bei der Grundstücksvergabe berücksichtigt 

und erhalten eine Kaufoption. Die Reservierung des ausgewählten Grundstücks erfolgt für 4 

Wochen. In diesem Zeitraum können die Bewerber/innen die Grundlagen zur 

Kaufentscheidung klären und eine Finanzierung sichern. Hiernach können die Bewerber/innen 

die Kaufabsichtserklärung bei der Gemeinde Alpen einreichen. Diese ist die Grundlage zur 

Erstellung eines Kaufvertrags. Eine Beurkundung kann bei den Notaren Dr. Wittkowski in 

Xanten oder Herrn Herlitz in Rheinberg erfolgen. 

Wird nach Ablauf dieser Frist keine Kaufabsicht erklärt, wird das Grundstück neu vergeben. 

Dabei sollen diejenigen Bewerber/innen den Zuschlag erhalten, die nach den Vergabekriterien 

als nächstes zu berücksichtigen sind. 

Ein Rechtsanspruch auf Erwerb eines Grundstücks besteht nicht. 

 

 

Formulierungen im Kaufvertrag 

 

a) Für die Bebauung und Begrünung des Kaufgrundbesitzes sind maßgebend die 

Bestimmungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes sowie entsprechende 

Satzungen der Gemeinde, die für das Gebiet des Kaufgrundbesitzes gilt und der Inhalt 

der noch zu erteilenden Baugenehmigungen für das jeweilige Bauvorhaben. 

 

b) Die Käufer verpflichten sich, den Kaufgrundbesitz entsprechend den genannten 

Regeln zu bebauen und die Bezugsfertigkeit anzuzeigen. Nach Erwerb müssen die 

Käufer innerhalb von 5 Jahren das Grundstück bezugsfertig bebaut haben. 

 

 

 

 

 

 



 

Auswahlkriterien 

 

Alle Bewerber müssen den Punktekatalog für die Vergabe von Baugrundstücken ausfüllen. 

Der Zeitraum indem dieser bei der Gemeinde einzureichen ist, wird öffentlich bekannt 

gegeben. Alle fristgerechten Eingänge werden bei der Vergabe berücksichtigt. 

Die Beurteilung der Kriterien erfolgt pro Haushalt. 

 

 

1. Ortsbezogene Kriterien 

 

 

a.) gemeldeter, tatsächlicher Hauptwohnsitz (=Lebensmittelpunkt) in der Gemeinde 

Alpen – Ortsteil Veen seit: 

 

1 bis 5 Jahre oder 70 Punkte 

6 bis 10 Jahre oder 75 Punkte 

Ab 11 Jahren 80 Punkte 

 

Ein ehemaliger Wohnsitz im Ortsteil wird ebenfalls angerechnet. 

 

 

b.) gemeldeter, tatsächlicher Hauptwohnsitz innerhalb der Gemeinde Alpen 

 

1 bis 5 Jahre oder 40 Punkte 

6 bis 10 Jahre oder 45 Punkte 

Ab 11 Jahren 50 Punkte 

 

 

c.) Ausübung einer Erwerbstätigkeit innerhalb des Gemeindegebietes Alpen 

 

ab 1 Jahr 10 Punkte 

 

 

d.) Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Gemeindegebiet mit Nachweispflicht 

 

Ehrenamtliche Tätigkeit 10 Punkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Sozialbezogene Kriterien 

 

a.) Familienstand: 

 

Verheiratet oder eingetragene 
Lebenspartnerschaft 

30 Punkte 

Alleinerziehend 30 Punkte 

Jung verheiratet (beide unter 40 Jahren) 
Nicht länger als 5 Jahre 

35 Punkte  

 

Als Alleinerziehend gilt, wenn ein Elternteil dauerhaft mit einem Kind unter 18 

Jahren zusammenlebt und dieses allein erzieht. 

 

 

b.) Kinder (berücksichtigt werden hier Kinder unter 18 Jahren die dauerhaft im 

Haushalt gemeldet sind) 

 

1 bis 2 Kinder je 10 Punkte 

3 und weiteres je 15 Punkte 

 

c.) Behinderung eines Bewerbers bzw. oder eines im Haushalt lebenden Familien-

angehörigen 

 

Grad der Behinderung 0 - 49 20 Punkte 

Grad der Behinderung 50 - 100 25 Punkte 

 

 

d.) Pflegebedürftigkeit eines Bewerbers oder eines im Haushalt lebenden Familien-

angehörigen 

 

Grad der Behinderung 1 - 3 20 Punkte 

Grad der Behinderung 4 - 5 25 Punkte 

 

 

3. Sonstige Kriterien 

 

Bewerber die im Besitz eines baureifen Grundstückes oder einer Immobilie sind. 

 

Besitz - 40 Punkte  

 

 

 

 

 

 

 



Beispiele für die Punktevergabe: 

Familie zurück nach Veen: 
 
in Veen aufgewachsen:   80 Pkt. 
2 Kinder:    20 Pkt. 
jung verheiratet   35 Pkt. 
Gesamt:   135 Pkt. 
 
 
Alleinstehende/r aus Veen:: 
 
Wohnhaft in Veen:    80 Pkt. 
Erwerbstätigkeit    10 Pkt. 
Ehrenamt     10 Pkt. 
Gesamt:   100 Pkt. 
 
 
Familie aus dem Ruhrgebiet: 
 
verheiratet:     30 Pkt. 
3 Kinder     35 Pkt. 
Gesamt:     65 Pkt. 
 
 
Ehepaar aus Alpen: 
 
Wohnsitz Alpen    50 Pkt. 
verheiratet:     30 Pkt. 
Behinderung     20 Pkt. 
Gesamt:   100 Pkt.  
  



 

Checkliste der beizubringenden Unterlagen 

 

Unterlagen sind einzureichen, wenn das entsprechende Kriterium in Anspruch 

genommen wird. Alle einzureichenden Unterlagen sind in Kopie vorzulegen. 

 

 Personalausweis oder Reisepass 

 Aktueller Kindergeldnachweis 

 Heiratsurkunde 

 Arbeitgeberbescheinigung 

 Bescheinigung über Ehrenamt 

 Bescheid über den Pflegegrad 

 Bescheid über den Grad der Behinderung / Schwerbehindertenausweis 


